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Vorlage 
 
Federführende Dienststelle: 
Fachbereich Personal und Organisation 
Beteiligte Dienststelle/n: 
Dezernat V 

Vorlage-Nr: 
Status: 
AZ: 
Datum: 
Verfasser: 

FB 11/0223/WP15 
öffentlich 
FB 11/3.1 
21.07.2009 
Frau Hassiepen 

Einrichtung einer Stelle für das Co-Dezernat im Dezernat I 
Beratungsfolge:                                                                                                      TOP:__ 

Datum Gremium Kompetenz 

19.08.2009 PVA Anhörung/Empfehlung 
19.08.2009 Rat Entscheidung 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Hinsichtlich der finanziellen Auswirkungen wird auf die Ausführungen der Verwaltung in der Vorlage 

für die Sitzung des Rates vom 24.06.2009 zur Trennung der Doppel-Funktion Co-Dezernat I und 

Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung/Europäische Angelegenheiten verwiesen. 

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Auf Vorschlag des Oberbürgermeisters empfiehlt der Personal- und Verwaltungsausschuss dem Rat 

der Stadt die Einrichtung einer außertariflich ausgewiesenen Planstelle für das Co-Dezernat im 

Dezernat I. 
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Erläuterungen: 

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 24.06.2009 beschlossen 

 

a)  die Doppelfunktion Co-Dezernat I und Leitung Fachbereich Wirtschaftsförderung/Europäische              

Angelegenheiten (FB 02) zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufzuheben und 

 

b)  die Stelle Fachbereichsleitung Wirtschaftsförderung/Europäische Angelegenheiten nach 

interner  Ausschreibung neu zu besetzen. 

 

 

Aus diesem Grunde ist es notwendig für die bisher an die Stelle der Fachbereichsleitung des FB 02 

gekoppelte Funktion des Co-Dezernenten eine eigene Planstelle im Co-Dezernat von Dezernat I 

einzurichten. 

 

 

 

Anlage/n: 

keine 

 

 

 

 

 

 

 


